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MIT DIESEM SATZ beendete das Bundesverfassungsge-

richt am 12. März 2008 die jahrelange Auseinander-

setzung (siehe Chronik) um die Rundfunkbeteiligun-

gen der dd_vg. als Unternehmen im Besitz einer politi-

schen Partei:

Eine Niederlage für die Landesregierung Hessens, wo

im Dezember 2000 die Mehrheit von CDU und FDP

eine Regelung – übrigens ohne ordentliche Beratung

und Anhörung – durchgesetzt hatte, nach der sich die

dd_vg. von ihren geringfügigen Beteiligungen am Sen-

der FFH in Frankfurt trennen musste.

Ein Erfolg für die 232 Abgeordneten der SPD des Deut-

schen Bundestages, die mit einem Normenkontrollan-

trag gegen diese Regelung vorgegangen waren.

Und grünes Licht für die dd_vg. und die Zeitungsverla-

ge mit dd_vg.-Beteiligung, die ihre Rundfunkengage-

ments behalten und in den vom Gericht gesetzten

Grenzen entwickeln können.

Die Entscheidung bedeutet:

> Das hessische Privatrundfunkgesetz ist verfassungs-

widrig soweit Unternehmen mit Parteibeteiligung –

konkret handelt es sich ausschließlich um die dd_vg. –

von jeglicher Beteiligung an privaten Rundfunkveran-

staltungen ausgeschlossen werden.

> Verfassungswidrig sind ebenfalls die entsprechenden

Gesetzesformulierungen in Schleswig-Holstein, Baden-

Württemberg und Bayern – auch wenn das bayerische

Gesetz durch eine Bagatellklausel gemildert ist.

> Auch das niedersächsische Gesetz bedarf weiterer ver-

fassungsrechtlicher Überprüfung.

> Die große Mehrheit der Länder darf sich mit den

Zulassungsvorschriften in ihren Landesrundfunkgeset-

zen bestätigt fühlen, die es Unternehmen mit Parteibe-

teiligung erlauben, sich an Rundfunkveranstaltungen

zu beteiligen, aber Bestimmungen zum Schutz vor

beherrschendem Einfluss enthalten.

> Die dd_vg. bzw. die Verlagsunternehmen mit dd_vg.-

Beteiligung können ihre Rundfunkbeteiligungen

behalten und in den vom Gericht formulierten Gren-

zen weiterentwickeln: nicht zulässig sind Beteiligungs-

formen, die einen bestimmenden Einfluss auf die Pro-

grammgestaltung oder die Programminhalte ermög-

lichen. Es bleibt also bei dem, was in den meisten Län-

dern früher galt  und sich bewährt hatte: Parteien und

von ihnen abhängige Unternehmen erhalten keine

Zulassung zu Rundfunkveranstaltungen – Unterneh-

men mit Parteibeteiligung können sich an solchen Ver-

anstaltungen beteiligen, dürfen sie aber nicht beherr-

schen.

> Die Gerichtsentscheidung stellt aber auch grundsätz-

lich klar, dass die Grundrechte – wie in diesem Fall die

Rundfunkfreiheit – auch für Parteien gelten. Der Auf-

R u n d f u n k b e t e i l i g u n g e n

d e r  d d _ v g . :

G r ü n e s  L i c h t  a u s  K a r l s r u h e .

“… das absolute Verbot für politische Parteien, sich an privaten Rund-

funkveranstaltungen zu beteiligen, (ist) keine zulässige gesetzliche

Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit”, -
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trag der Parteien, an der politischen Willensbildung

mitzuwirken, schließt die Möglichkeit ein, sich im

Bereich der Medien auch selbst zu engagieren. Das gilt

für die Printmedien aber eben auch für Rundfunk.

Damit argumentiert das Bundesverfassungsgericht

ganz auf der Linie des niedersächsischen Staatsge-

richtshofs in Bückeburg, der schon 2005 Teile des

niedersächsischen Landesmediengesetzes für unwirk-

sam erklärt hatte.

Die Gründe für diese verfassungsrechtliche Ausein-

andersetzung reichen in die Jahre 1999 und 2000

zurück, als die Aufarbeitung illegaler Spenden an die

CDU begann. Dazu gehörten auch die Auslandskonten

der hessischen CDU und als „jüdische Vermächtnisse“

ausgegebene Zahlungen.

Von vielen Beobachtern wurde es als Retourkutsche

empfunden, dass CDU/CSU und FDP in der Folgezeit

die Unternehmensbeteiligungen der SPD zum Gegen-

stand der politischen Kontroverse machten.

Hans Hugo Klein, früherer Bundesverfassungsrichter

und CSU-Mitglied, formuliert dazu: „… das Fehlver-

halten einer der beiden großen Volksparteien … hat

… das Bemühen ausgelöst, auch der anderen am

Zeuge zu flicken, nicht ganz ohne Erfolg, wie man

inzwischen weiß.“. Und: „Man kann sich des Ein-

drucks eines konzentrischen (oder konzertierten)

Angriffs auf die Medienbeteiligungen der SPD, jeden-

falls soweit sie den Rundfunk betreffen, nicht erweh-

ren.“ (Quelle: Morlok, von Alemann, Streit (Hrsg.)

„Medien beteiligungen politischer Parteien“, Baden-

Baden 2004, S. 77 ff.)

Dazu passten die offenbar abgestimmten Veränderun-

gen der Landesrundfunkgesetze in Hessen, Baden-

Württemberg, Niedersachsen und Bayern seit dem Jahr

2000 ebenso wie die Bundesratsinitiative von CDU-

Ministerpräsidenten zum Verbot von Medienbeteili-

gungen überhaupt, die mit dem Ende der letzten Legis-

laturperiode der Diskontinuität anheim fiel.

In dieser Kontroverse ging es um die Medienbeteiligun-

gen überhaupt – also vor allem auch um die dd_vg.-

Aktivitäten im Printsektor. Dabei ist das Medienenga-

gement immerhin schon 140 Jahre alt. Und es ist nicht

zuletzt mit Hilfe und auf Wunsch der Alliierten nach

1945 wiederbelebt worden, die sich beim Neuaufbau

einer demokratischen freien Presse auf die alte demo-

kratische Partei SPD und auf die neuen politischen Par-

teien stützten.

Die heutigen Rundfunkbeteiligungen der dd_vg. sind

nach der Zulassung des privaten Rundfunks in

Deutschland entstanden, weil sich auch die Zeitungs-

verlage mit dd_vg.-Beteiligung an Radio-Unternehmen

beteiligten. In der Zwischenzeit liefern sie einen wichti-

gen Beitrag zum wirtschaftlichen Ergebnis der Verlage.

Die dd_vg. ist damit indirekt in einer Größenordnung

von 0,4 bis 12,8% an einer Reihe von Rundfunkunter-

nehmen beteiligt. Dabei bleiben die Beteiligungen an

den reinen Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfa-

len unberücksichtigt, da sie keine Programmveranstal-

ter sind. Nur bei RPR in Mainz besteht eine Direktbe-

teiligung der dd_vg. (9,2%).

Der hessische Vorstoß hat das bewährte Zulassungs -

system in Frage gestellt, das auf der Grundlage der ver-

schiedenen Landesrundfunkgesetze einem Unterneh-

men wie der dd_vg. die Beteiligung an Rundfunkver-

anstaltungen erlaubt – gleichzeitig aber einen beherr-

schenden Einfluss von Unternehmen mit Parteibeteili-

gung mit gutem Grund unterbindet.

SPD und dd_vg. haben dieses bewährte System immer

unterstützt.

Die Kriterien, die in der Vergangenheit in den Landes-

mediengesetzen für eine unerlaubte Beherrschung von

Rundfunkunternehmen formuliert worden sind – z.B.

analog zum Aktiengesetz – haben immer die Zustim-

mung der SPD gefunden.

Darüberhinaus wird die vom Bundesverfassungsge-

richt erwähnte Transparenz seit langem praktiziert:

Seit 1999 weist die SPD als Eigentümerin der dd_vg.

freiwillig die Anteile an ihren Unternehmen aus. Sie

hat die Reform des Parteiengesetzes mitgetragen, in der

die Pflicht zur Veröffentlichung der Anteile an Unter-

nehmen und deren Publikationen verankert wurde. Sie

war auch immer für die Veröffentlichung von Besitz-

verhältnissen im Impressum von Zeitungen, wenn es

sich dabei nicht um ein Spezialrecht für Parteien, son-

dern um eine Verpflichtung für alle Anteilseigner han-

delt.

Die dd_vg. selbst informiert in ihren Geschäftsberich-

ten, auf Pressekonferenzen und im Internet über ihre

Beteiligungen – dort findet sich auch die regelmäßig

aktualisierte Liste der Rundfunkbeteiligungen

(www.ddvg.de) 

Angesichts der geringen Größe und des überwiegend

mittelbaren Charakters der dd_vg.-Rundfunkbeteili-

gungen kann allerdings per se nicht von irgendeinem

Einfluss von dd_vg. oder SPD auf die Sender und ihre

Programme ausgegangen werden. So hat die dd_vg.

nicht in einem einzigen Fall über einen Geschäftsfüh-

rer oder gar einen Redaktionsleiter eines Rundfunk-

unternehmens mitentschieden. Sie ist bei ihren mittel-

baren Beteiligungen auch in keinem Gremium vertre-

ten, in dem etwa über Programminhalte entschieden
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Herbst 1999: Mit der Festnahme Walther Leisler Kieps

beginnt der CDU-Parteispenden-Skandal.

Dezember 1999: Ein Untersuchungsausschuss des

Deutschen Bundestages nimmt seine Arbeit auf.

Januar 2000: Die Auslandsmillionen der hessischen

CDU werden entdeckt; Zuflüsse aus diesen Vermö-

gen waren als „jüdische Vermächtnisse“ verschlüs-

selt worden.

Februar 2000: CDU/CSU und FDP sowie einige Medien

unterstellen der SPD fragwürdige Praktiken bei ihrer

Finanzierung und kritisieren den SPD-Unternehmens-

bereich und die Medienbeteiligungen der Partei.

Dezember 2000: Der hessische Landtag beschließt mit

den Stimmen von FDP und CDU eine Neufassung des

Privatrundfunkgesetzes, mit der Unternehmen mit

Parteibeteiligung von jedweder Zulassung zu Rund-

funkveranstaltungen ausgeschlossen sind. Damit

führt jede noch so kleine und indirekte Beteiligung

einer Partei an einem Medienunternehmen dazu, dass

dieses sich in Hessen nicht mehr an einem Rundfunk-

sender beteiligen darf.

In der Folge muss sich die dd_vg. von indirekten Betei-

ligungen am Frankfurter Sender FFH trennen, die

durchgerechnet 2,3444% betragen.

Januar 2003: Der Landtag von Baden-Württemberg

beschließt mit Mehrheit von CDU und FDP eine Ände-

rung des Landesmediengesetzes und übernimmt die

hessische Regelung. Da die dd_vg. dort keine Verlags-

beteiligungen hat, hat diese Entscheidung keine

unmittelbare Auswirkung.

Juni 2003: Die hamburgische Bürgerschaft beschließt

unter Führung der CDU ein neues Gesetz zur Neuord-

nung des hamburgischen Medienrechts und folgt der

hessischen Linie nicht. Hier bleibt es bei der bewähr-

ten Formulierung, dass politische Parteien und von

ihnen abhängige Unternehmen, Personen oder Verei-

nigungen nicht zugelassen werden können.

Juli 2003: Der bayerische Landtag beschließt mit CSU-

Mehrheit eine Änderung des Bayerischen Medienge-

setzes und übernimmt im Grundsatz die hessische

Regelung, allerdings abgemildert durch eine Bagatell-

klausel und einen Bestandsschutz für bestehende

Rundfunklizenzen. Die in Bayern existierenden klei-

nen Rundfunkbeteiligungen von Verlagen mit dd_vg.-

Beteiligung können bestehen bleiben.

Oktober 2003: Der niedersächsische Landtag be -

schließt mit Mehrheit von CDU und FDP eine Ände-

rung des Niedersächsischen Mediengesetzes und

reduziert den bisher schon sehr eingeschränkten

Spielraum für Rundfunkbeteiligungen für Verlage mit

dd-vg.-Beteiligung noch weiter mit Hilfe einer unkla-

ren Bagatellregelung. Dies führt zu erheblichen Um -

strukturierungen bei den Rundfunkengagements der

Verlagsgruppe Madsack in Hannover, an der die

dd_vg. Anteile hält.

Mai 2004: Erwerb von 90% der Anteile an der Frank-

furter Rundschau (FR) durch die dd_vg., um diese vor

dem Gang in die Insolvenz zu bewahren. Die FR war

wegen des Hessischen Privatrundfunkgesetzes

gezwungen, ihre Anteile von knapp 2% an Radio FFH

zu veräußern.

September 2005: Der niedersächsische Staatsgericht-

hof in Bückeburg erklärt die Klauseln des niedersäch-

sischen Gesetzes für verfassungswidrig, die die Zu -

gangs möglichkeiten von Unternehmen mit Parteibe-

teiligung stark beschränken.

Juni 2003: 232 Abgeordnete des Deutschen Bundesta-

ges reichen beim Bundesverfassungsgericht einen

Normenkontrollantrag gegen das Hessische Privat-

rundfunkgesetz ein. Ihr Bevollmächtigter für das Ver-

fahren ist Prof. Dr. Joachim Wieland. Ziel ist es, das

Gesetz insoweit für nichtig zu erklären, als es verbie-

tet, an Unternehmen und Vereinigungen, an denen

politische Parteien oder Wählergruppen beteiligt sind,

ohne auf sie unmittelbar oder mittelbar einen beherr-

schenden Einfluss ausüben zu können, eine Zulassung

zur Veranstaltung privaten Rundfunks zu erteilen.

19. September 2007: Mündliche Verhandlung beim

Bundesverfassungsgericht. Die damalige Schatzmeis -

terin Inge Wettig-Danielmeier und der damalige Erste

Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundes-

tagsfraktion Olaf Scholz beklagen den Missbrauch der

hessischen Staatsmacht zur Bekämpfung konkurrie-

render Parteien.

12. März 2008: Der Zweite Senat des Bundesverfas-

sungsgerichts erklärt den umstrittenen Paragraphen

des hessischen Gesetzes für verfassungswidrig.

C h r o n i k  e i n e s  K o n f l i k t s .
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wird. Interessanterweise ist ein solcher Einfluss auch

von den Kritikern dieser Beteiligungen nie unterstellt

worden …

Der Verdacht liegt nahe, dass die Zeitungsverlage mit

dd_vg.-Beteiligung eines wichtigen unternehmerischen

Standbeins beraubt und damit die SPD wirtschaftlich

geschädigt werden sollten.

Diesem Vorgehen hat das Bundesverfassungsgericht

jetzt einen Riegel vorgeschoben.

Ganz nebenbei hat das Gericht den von interessierten

Kreisen immer wieder unternommenen Versuch been-

det, die Medienbeteiligungen der SPD insgesamt als

illegitim darzustellen und als möglicherweise grundge-

setzwidrig zu diskreditieren.

Es erinnert an die historische Tatsache, dass dieses

Engagement eine lange Tradition hat. Und es beschei-

nigt den Parteien ausdrücklich, dass zur Mitwirkung

an der politischen Willensbildung auch Beteiligungen

im Medienbereich gehören können.

Damit ist klar: Was im Kaiserreich verboten wurde, was

die Nationalsozialisten und nach ihnen der SED-Staat

enteignete, was mit Hilfe von Entschädigungen für

erlittenes Unrecht und mit ausdrücklicher Unterstüt-

zung der Alliierten nach 1945 wieder begann und bei

Verabschiedung des Grundgesetzes schon unwiderspro-

chen existierte – das kann heute nicht plötzlich verfas-

sungswidrig sein.

Damit steht der Beitrag der dd_vg. zur Medienvielfalt

in Deutschland auf einem festeren Fundament denn je.
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In dem Verfahren

über

den Antrag, § 6 Abs. 2, Nr. 4 Gesetz über den privaten

Rundfunk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz –

HPRG) (…), insoweit für nichtig zu erklären, als er verbie-

tet, an Unternehmen und Vereinigungen, an denen poli-

tische Parteien oder Wählergruppen beteiligt sind, ohne

auf sie unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden

Einfluss ausüben zu können, eine Zulassung zur Veran-

staltung privaten Rundfunks zu erteilen

(…)

hat das Bundesverfassungsgericht – Zweiter Senat – 

(…)

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Septem-

ber 2007 durch

Urteil

für Recht erkannt:

§ 6 Absatz 2 Nummer 4 Gesetz über den privaten Rund-

funk in Hessen (Hessisches Privatrundfunkgesetz – HPRG)

(…), ist nach Maßgabe der Gründe mit Artikel 5 Absatz 1

Satz 2 in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 1 des Grund-

gesetzes unvereinbar.

Gründe:

A.

Die abstrakte Normenkontrollklage betrifft die Frage, ob

und in welchem Umfang sich Parteien an privaten Rund-

funkunternehmen beteiligen dürfen.

I.

Politische Parteien sind nur vereinzelt an Medienunter-

nehmen beteiligt. Lediglich die Sozialdemokratische Par-

tei Deutschlands (SPD), der die Antragsteller angehören,

betätigt sich in größerem Umfang im Medienbereich. Die-

ses Engagement reicht in das 19. Jahrhundert zurück und

ist von der Entwicklung der SPD als Partei nicht zu tren-

nen. (…)

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden namentlich

die der Sozialdemokratie zugerechneten Presse- und

Druckunternehmen enteignet. Nach dem Zweiten Welt-

krieg kam es in Westdeutschland – jedenfalls zunächst –

nicht zur Rückgabe von Verlagen an die Parteien selbst,

sondern zur Erteilung von Lizenzen an Personen, die aller-

dings in der britischen und in der französischen Zone von

den politischen Parteien benannt werden durften. (…)

In den 1960er Jahren verlagerte die SPD ihr Medienenga-

gement auf Minderheitsbeteiligungen an noch in ihrem

Vermögen befindlichen Presseunternehmen. (…)

Wie im Pressewesen häufig anzutreffen, sind die Unter-

nehmen, an denen die dd_vg. Anteile hält, nicht allein

als Zeitungsverlage tätig. Vielmehr sind diese Unterneh-

men ihrerseits oft Inhaber von Anteilen an privaten

Rundfunkunternehmen, so dass die dd_vg. mittelbar

auch an diesen beteiligt ist. (…)

Derzeit hält die dd_vg. zwischen 26% und 100% der

Anteile an neun Presseunternehmen, die ihrerseits wieder

Anteile an Tochtergesellschaften halten. Insgesamt in

acht Bundesländern ist die dd_vg. dadurch mittelbar an

Rundfunkunternehmen beteiligt; die Höhe der Beteiligun-

gen reicht von 0,4 % bis 12,8 %. In Nordrhein-Westfalen

sind die Beteiligungen teilweise deutlich höher; jedoch

besteht dort die landesrechtliche Besonderheit, dass die

Beteiligungen lediglich an Betriebsgesellschaften beste-

hen, die keinen Einfluss auf das Programm haben und

von den Veranstaltergemeinschaften organisatorisch

getrennt sind. (…)

II.

(…) Am 25. Juli 2000 brachte die Hessische Landesregie-

rung einen umfangreichen Gesetzesentwurf zur Ände-

rung des Hessischen Privatrundfunkgesetzes und des

Gesetzes über den Hessischen Rundfunk in den Hessi-

schen Landtag ein (LTDrucks 15/1446). Zu diesem erar-

beiteten die Fraktionen der Christlich Demokratischen

I m  N a m e n  d e s  Vo l k e s .

Auszüge aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. März 2008 (2 BvF 4/08)

L E I T S A T Z : Dem Gesetzgeber steht es frei, Parteien die unmittelbare oder mittelbare

Beteiligungen an privaten Rundfunkunternehmen insoweit zu untersagen, als sie dadurch

bestimmenden Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Programminhalte nehmen

können. Dagegen ist das absolute Verbot für politische Parteien, sich an privaten Rund-

funkveranstaltungen zu beteiligen, keine zulässige Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit.
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Union (CDU) und der Freien Demokratischen Partei (FDP)

im Hessischen Landtag einen Änderungsantrag, der

unter anderem vorsah, dass in den bisherigen § 6 Abs. 2

Nr. 4 HPRG nach der Bezeichnung „politische Parteien

oder Wählergruppen“ der Passus „… und von Unterneh-

men oder Vereinigungen, an denen politische Parteien

oder Wählergruppen beteiligt sind, unbeschadet der

besonderen Bestimmungen über die Wahlwerbung. Glei-

ches gilt für Treuhandverhältnisse; diese sind offen zu

legen.“ einzufügen sei (LTDrucks 15/2200). Am 19.

Dezember 2000 wurde der Gesetzentwurf mit der vorge-

schlagenen Änderung vom Hessischen Landtag mit der

Mehrheit der Stimmen von CDU und FDP angenommen.

Nach der am 29. Dezember 2000 im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für das Land Hessen (GVBI 2000, S. 566) ver-

kündeten Änderung des Hessischen Privatrundfunkgeset-

zes hat § 6 HPRG nunmehr folgenden Wortlaut:

§ 6 Zulassungsvoraussetzungen

(…)

(2) Die Zulassung darf nicht erteilt werden

(…)

4. politischen Parteien oder Wählergruppen und Unter-

nehmen und Vereinigungen, an denen politische Parteien

oder Wählergruppen beteiligt sind, unbeschadet der

besonderen Bestimmungen über die Wahlwerbung. Glei-

ches gilt für Treuhandverhältnisse; diese sind offen zu

legen. (…)

Durch die Änderung des § 6 HPRG sah sich die Hessische

Landesanstalt für privaten Rundfunk veranlasst, die R.

GmbH & Co. Betriebs KG mit Schreiben vom 13. Februar

2001 aufzufordern, ihre Beteiligungsverhältnisse den

gesetzlichen Bestimmungen bis zum 15. Mai 2001 anzu-

passen. Daraufhin trennte sich die dd_vg. von ihrer Betei-

ligung an einem Medienunternehmen; gleichzeitig ver-

kauften zwei Unternehmen, an denen die dd_vg. Anteile

hielt, ihrerseits Anteile von den Unternehmen, die an der

R. GmbH & Co. Betriebs KG beteiligt waren.

III.

Mit ihrem Normenkontrollantrag machen die Antragstel-

ler, 232 Mitglieder des 15. Deutschen Bundestages, die der

SPD-Fraktion angehören, geltend, dass § 6 Abs. 2 Nr. 4

HPRG formell und materiell verfassungswidrig sei.

1. a) Dem Landesgesetzgeber habe die Gesetzgebungs-

kompetenz gefehlt. Es liege keine Regelung des Rund-

funkrechts vor, (…). Mit der Regelung werde vielmehr eine

Veränderung des rechtlichen Status der politischen Par-

teien bezweckt. Die Gesetzgebungskompetenz für das Par-

teienrecht sei aber gemäß Art. 21 Abs. 3 GG ausdrücklich

dem Bundesgesetzgeber zugewiesen.

b) Ferner liege ein Einzelfallgesetz (…) vor. Die Ergänzung

von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG sei zwar abstrakt formuliert,

ziele aber nur auf den konkreten Einzelfall der Beteiligung

der dd_vg. (…).

2. a) In materieller Hinsicht verstoße § 6 Abs. 2 Nr. 4

HPRG gegen Art. 5 Abs. 1 und 2 GG in Verbindung mit

Art. 21 GG. Die politische Parteien seien nicht ausschließ-

lich der Sphäre des Staates zuzuordnen, sondern auch in

der Gesellschaft verwurzelt und Grundrechtsträger.

aa) Die angegriffene Norm sei unverhältsnismäßig. (…)

Als legitimes Regelungsziel komme zwar die Vorsorge

gegen die Beherrschung des privaten Rundfunks oder

eines privaten Rundfunkveranstalters durch eine politi-

sche Partei in Betracht. Der Ausschluss auch geringfügig-

ster indirekter Beteiligung einer politischen Partei an

Medienunternehmen sei aber nicht erforderlich, um eine

Beherrschung zu verhindern. (…)

bb) Das Beteiligungsverbot lasse sich auch nicht mit dem

Hinweis auf die Staatsfreiheit des Rundfunks rechtferti-

gen. Zwar strebten die Parteien nach staatlicher Macht,

die sie nur über Wahlerfolge erringen könnten. Für solche

wiederum sei das Medium Rundfunk wichtig. Notwendi-

ge Vorkehrungen, die getroffen werden müssten, damit

die Parteien den Rundfunk nicht beherrschten, ließen sich

jedoch schwerlich durch ein generelles Verbot der Partei-

envertretung erreichen, (…).

b) Die angegriffenen Norm verstoße auch gegen Art. 14

Abs. 1 GG, auf den sich politische Parteien berufen könn-

ten. (…) Ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG liege im vor-

liegenden Fall vor, weil keine gewichtigen Gründe des

Gemeinwohls für einen vollständigen Ausschluss politi-

scher Parteien von der Beteiligung an rundfunkveranstal-

tenden Unternehmen ersichtlich seien. (…)

c) Zudem schränke die angegriffene Norm die Betäti-

gungsfreiheit der politischen Parteien verfassungswidrig

ein. (…)

d) Verletzt würden auch die Grundrechte der Unterneh-

men und Vereinigungen, an denen die politischen Par-

teien oder Wählergruppen beteiligt sind, indem sie von

der Zulassung zur Veranstaltung von privatem Rundfunk

in Hessen ausgeschlossen seien.

(…)

IV.

(…)

V.

(…)

B.

Das im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle zuläs-

sig verfolgte Begehren der Antragsteller hat nach Maßga-

be der folgenden Gründe Erfolg. Die angegriffene Norm

ist zwar formell verfassungsgemäß (I.). Jedenfalls der voll-
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ständige Ausschluss der Zulassung von Unternehmen, an

denen politische Parteien oder Wählergruppen beteiligt

sind, zur Veranstaltung von Rundfunk ist nicht mit der

Verfassung vereinbar (II.).

I.

Der Hessische Gesetzgeber durfte nach der Kompetenz-

ordnung des Grundgesetzes die angegriffene Regelung

erlassen (1.). Es handelt sich auch nicht um ein unzuläs-

siges Einzelfallgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Satz 1

GG (2.).

(…)

2. (…) Zwar ist die Partei der Antragsteller derzeit die ein-

zige, die im Geltungsbereich der Norm Beteiligungen an

Rundfunkunternehmen hielt und diese aufgrund der

Neufassung der Regelung aufgeben musste. § 6 Abs. 2 Nr.

4 HPRG regelt aber generell die Beteiligung von Parteien

am Privatrundfunk und betrifft damit auch jede andere

Partei, die Beteiligungen an Rundfunkunternehmen

erwerben will.

II.

Dem Gesetzgeber steht es frei, Parteien die unmittelbare

oder mittelbare Beteiligung an privaten Rundfunkunter-

nehmen insoweit zu untersagen, als sie dadurch bestim-

menden Einfluss auf die Programmgestaltung oder die

Programminhalte nehmen können. Demgegenüber

bedeutet das absolute Verbot für politische Parteien, sich

an privaten Rundfunkveranstaltern zu beteiligen, keine

zulässige gesetzliche Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit.

§ 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG verstößt insoweit gegen die Rund-

funkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in Verbindung mit

Art. 21 Abs. 1 GG.

1. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts enthält Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG einen Auf-

trag zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit, der auf

eine Ordnung zielt, die sicherstellt, dass die Vielfalt der

bestehenden Meinungen im Rundfunk in möglichster

Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet (…).

b) Der Auftrag zur Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit

gilt nicht nur für den öffentlichrechtlichen Rundfunk,

sondern ebenso für den privaten Rundfunk (…). Auch die

Rundfunkfreiheit privater Veranstalter dient der freien

und öffentlichen Meinungsbildung (vgl. BVerfGE 73, 118

<152 f., 157 f.>). Im Hinblick auf die besonderen Gege-

benheiten des privaten Rundfunks bestehen für den

Gesetzgeber allerdings nicht die gleichen verfassungs-

rechtlichen Anforderungen an die innere Ausgestaltung

des privaten Rundfunks wie beim öffentlichrechtlichen

Rundfunk. (…) Neben einer begrenzten Staatsaufsicht

(…) hat der Gesetzgeber insbesondere Regeln für den

Zugang zum privaten Rundfunk zu schaffen. (…)

c) Der Auftrag an den Gesetzgeber zur Ausgestaltung der

Rundfunkordnung besteht auch vor dem Hintergrund der

zunehmenden horizontalen und vertikalen Verflechtung

auf den Medienmärkten und der auch in technischer Hin-

sicht damit einhergehenden Konvergenz der Medien fort.

(…)

2. Der Auftrag an den Gesetzgeber, die Rundfunkordnung

auszugestalten, dient der Sicherung der Meinungsvielfalt

(a). Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG fordert zudem die Staatsfrei-

heit des Rundfunks, die es ausschließt, dass der Staat

unmittelbar oder mittelbar eine Anstalt oder Gesellschaft

beherrscht, die Rundfunksendungen veranstaltet (b). Der

Grundsatz der Staatsfreiheit ist auch im Verhältnis zu den

Parteien zu beachten (c).

a) (…) In einer dualen Rundfunkordnung, in der öffent-

lichrechtliche und privatwirtschaftliche Veranstalter

nebeneinander stehen, muss der Gesetzgeber dafür sor-

gen, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen an

die Vielfalt in der Berichterstattung im Ergebnis durch das

Gesamtangebot aller Veranstalter erfüllt werden (…).

Zur Sicherung der Vielfalt gehört auch die Vermeidung

einseitigen Einflusses auf die öffentliche Meinungsbil-

dung infolge der Zusammenballung publizistischer

Macht (…).

b) Der Staat selber darf aber nicht als Rundfunkbetrei-

ber auftreten (vgl. BVerfGE 12, 205 <263>; 83, 238

<330>; 90, 60 <88>). Auch wenn der Staat als Garant

einer umfassend zu verstehenden Rundfunkfreiheit

unverzichtbar ist, besteht die Gefahr, die Rundfunkfrei-

heit auch politischen Interessen unterzuordnen. Gegen

die Gängelung der Medien durch den Staat haben sich

die Kommunikationsgrundrechte ursprünglich gerich-

tet, und in der Abwehr staatlicher Kontrolle der Berich-

terstattung finden sie auch heute ein wesentliches

Anwendungsfeld (vgl. BVerfGE 57, 295 <320>; 90, 60

<88>).

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks schließt

staatliche Maßnahmen nicht aus, welche der Herstellung

oder Erhaltung der Rundfunkfreiheit dienen; diese kön-

nen verfassungsrechtlich sogar geboten sein (…).

c) Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks ist auch

im Verhältnis zu den Parteien zu beachten. Zwar sind

diese nicht dem Staat zuzuordnen; jedoch besteht eine

gewisse Staatsnähe der Parteien, die eine Beachtung des

Grundsatzes der Staatsfreiheit des Rundfunks für die Aus-

gestaltung von Parteibeteiligungen an Rundfunkveran-

staltern notwendig macht.

aa) Parteien sind nicht Teil des Staates (…). Zwar kommt

ihnen aufgrund ihrer spezifischen verfassungsrechtlich

abgesicherten Vermittlungsfunktion zwischen Staat und

Gesellschaft eine besondere Stellung zu; sie wirken in den
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Bereich der Staatlichkeit aber lediglich hinein, ohne ihm

anzugehören (…).

Auch die Besonderheiten der Rundfunkfreiheit führen

nicht dazu, dass die Parteien im Regelungsbereich dieses

Grundrechts einseitig dem Staat zuzuordnen wären. Die

Hessische Landesregierung nimmt in diesem Zusammen-

hang an, aus dem Blickwinkel des Rundfunks mit seiner

charakteristischen Vermittlungs- und Kontrollfunktion

ließen sich die Parteien von der staatlichen Sphäre nicht

sinnvoll abtrennen. Diese Betrachtungsweise wird der

besonderen Stellung der Parteien zwischen Staat und

Gesellschaft nicht gerecht. Parteien sind auch im Rund-

funkbereich nicht mit dem Staat gleichzusetzen. Eine sol-

che Auffassung würde dem Charakter der Parteien als frei

gebildete, im gesellschaftlich-politischen Bereich wurzeln-

de Gruppen widersprechen.

bb) Die Parteien weisen verglichen mit anderen gesell-

schaftlichen Kräften eine besondere Staatsnähe auf. Sie

sind ihrem Wesen nach auf die Erlangung staatlicher

Macht ausgerichtet und üben entscheidenden Einfluss auf

die Besetzung der obersten Staatsämter aus. (…) 

Der Einfluss der Parteien, die im Parlament die Mehrheit

bilden, lässt sich vom staatlichen Einfluss kaum unter-

scheiden. (…) Das Bundesverfassungsgericht hat daher

schon früher entschieden, der Ausschluss der Parteien

und der von ihnen abhängigen Unternehmen, Personen

und Vereinigungen als Rundfunkveranstalter sei unter

dem Gesichtspunkt der Staatsferne und Überparteilichkeit

des Rundfunks nicht zu beanstanden (…).

3. Bei der Zulassung von Bewerbern zum Privatrundfunk

hat der Gesetzgeber nicht nur die Meinungsvielfalt und

die Staatsfreiheit des Rundfunks zu beachten; er muss

auch die Rechte privater Rundfunkbetreiber und die ver-

fassungsrechtlich abgesicherte Position der Parteien

berücksichtigen.

a) (…)

b) Soweit es um die Zulassung von Parteien zum Privat-

rundfunk geht, hat der Gesetzgeber auch die grundrecht-

lich schützenswerte rundfunkrechtliche Position der Par-

teien zu beachten, die in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Art. 21 GG wurzelt.

Auch Parteien können sich auf Grundrechte berufen. Par-

teien sind Träger aller Grundrechte, die gemäß Art. 19

Abs. 3 GG ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind (…).

Parteien können sich ebenso wie auf die Meinungsfreiheit

(…) grundsätzlich auch auf die Rundfunkfreiheit nach

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berufen (…). Die Kommunika-

tionsfreiheiten aus Art. 5 Abs. 1 GG ergänzen die beson-

dere, durch den Mitwirkungsauftrag des Art. 21 Abs. 1

Satz 1 GG geprägte Funktion der Parteien. Die Parteien

sind dabei mehr als ein Sprachrohr des Volkes, sie werden

auch als Mittler tätig: Sie sammeln die auf politische

Macht und deren Ausübung gerichteten Meinungen,

Interessen und Bestrebungen, gleichen sie in sich aus, for-

men sie und versuchen, ihnen auch im Bereich der staat-

lichen Willensbildung Geltung zu verschaffen (…). Inner-

halb dieses von den Parteien vermittelten mehrdimensio-

nalen Prozesses steht es den Parteien frei, ob und, wenn

ja, welcher Medien sie sich zur Erfüllung dieses Auftrags

innerhalb der verfassungsrechtlich gesetzten Grenzen

bedienen wollen (…).

Gegen eine Berücksichtigung der grundrechtlichen Posi-

tion der Parteien bei der Zulassung zum Privatrundfunk

kann auch nicht geltend gemacht werden, dass eine

strukturelle Unvereinbarkeit von politischen Parteien und

Rundfunk bestehe. Zwar kommt dem Rundfunk eine

besondere Kontrollfunktion gegenüber staatlichem Han-

deln zu. Doch ist diese lediglich eine der vielfältigen Auf-

gaben des Rundfunks; sie ist zudem im Bereich des priva-

ten Rundfunks nicht von jedem Rundfunkunternehmen

gleichermaßen zu gewährleisten (…). Schließlich ist auch

die Funktion des Rundfunks nicht dadurch gefährdet,

dass vereinzelt politische Parteien Kapitalbeteiligungen

an Rundfunkunternehmen besitzen, ohne auf die Pro-

grammgestaltung Einfluss zu nehmen (…).

4. Der Gesetzgeber hat zwar einen weiten Gestaltungs-

spielraum bei der Regelung der Zulässigkeit der Beteili-

gung von Parteien am Privatrundfunk (a). Ihm steht es

frei, den Parteien die Zulassung zur Veranstaltung von

Privatrundfunk zu verwehren, soweit sie bestimmenden

Einfluss auf die Programmgestaltung oder Programmin-

halte nehmen können (b). Eine Regelung aber, die den

Parteien jegliche unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gung an Rundfunkunternehmen versagt, ist keine zuläs-

sige Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit (c). Soweit für ein

absolutes Verbot von Beteiligungen einer Partei an einem

Rundfunkanbieter die Möglichkeit von Absprachen und

die Schließung von Koalitionen auch bei geringfügigen

Beteiligungen als Rechtfertigung angeführt wird, kann

dieser Gefahr durch ein Gebot der Veröffentlichung aller

Beteiligungen entsprochen werden (d).

a) Bei § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG handelt es sich um eine Rege-

lung zur Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit. (…)

Die Ausgestaltung des Rundfunks muss sich am Ziel der

Gewährleistung einer freien, umfassenden und wahrheits-

gemäßen individuellen und öffentlichen Meinungsbildung

orientieren (…). Dabei hat der Gesetzgeber den Grundsatz

der Staatsfreiheit des Rundfunks (dazu oben B. II. 2. b) zu

beachten. Wie er die Aufgabe erfüllt, die Rundfunkfreiheit

unter Beachtung der erörterten Strukturprinzipien im Ein-

zelnen zu gewährleisten, ist Sache seiner politischen Ent-

scheidung, (…). Kommunikations- und rundfunkbezogene

Vorschriften, die den rechtlichen Rahmen der Rundfunk-

freiheit regeln, sind am Maßstab des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

nicht zu beanstanden, wenn sie geeignet sind, das Ziel der
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Rundfunkfreiheit zu fördern, und die von Art. 5 Abs. 1 Satz

2 GG geschützten Interessen angemessen berücksichtigen

(…). Zu diesen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten

Interessen zählen auch die rundfunkrechtlichen Positionen

der Parteien (s. oben B. II. 3. b) und anderer Gruppen, die

Rundfunk veranstalten. Denn das Grundrecht der Rund-

funkfreiheit steht sowohl objektiv-rechtlich als auch sub-

jektiv-rechtlich im Dienst der Grundrechtssicherung und

gibt seinem Träger jedenfalls einen Anspruch darauf, dass

bei der Auslegung und Anwendung seine Position als Trä-

ger des Grundrechts hinreichend beachtet wird.

Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die

Ausgestaltung der jeweiligen Rundfunkordnung im Einzel-

nen vorzugeben. Die Kontrolle durch das Bundesverfas-

sungsgericht beschränkt sich darauf, festzustellen, ob eine

angemessene Zuordnung der betroffenen verfassungsrecht-

lichen Positionen vorgenommen wurde (vgl. BVerfGE 97,

228 <267>).

b) Der Gesetzgeber macht von seiner Ausgestaltungsbefug-

nis jedenfalls dann in zulässiger Weise Gebrauch, wenn er

den Parteien die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung

an privaten Rundfunkunternehmen insoweit untersagt, als

sie dadurch bestimmenden Einfluss auf die Programmge-

staltung oder die Programminhalt nehmen können.

aa) Die Parteien können sich gegenüber gesetzlichen

Bestimmungen, durch die sie von der Beteiligung an einem

Rundfunkveranstalter ausgeschlossen werden, auf den

Schutz der Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

berufen. (…). Die Beteiligung an einem Rundfunksender

kann darüber hinaus dem Funktionsbereich der Parteien

nach Art. 21 Abs. 1 GG zugeordnet werden, weil sich ihnen

in Rundfunkunternehmen eine Möglichkeit zur Mitwir-

kung an der politischen Meinungsbildung bietet. (…)

Betroffen sind die Parteien schließlich auch in ihrer Finan-

zierungsfreiheit bei der Beschaffung und Verwendung der

eigenen Mittel (…).

Neben den Parteien sind auch Rundfunkveranstalter und

Bewerber mit Parteibeteiligung durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG

in ihrem Recht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG berührt. Bewer-

bern um eine Rundfunklizenz darf danach keine Zulas-

sung erteilt werden, wenn Parteien Gesellschaftsanteile

unmittelbar oder mittelbar halten. Bereits zugelassene

Rundfunkunternehmen können nicht mit einer Verlänge-

rung der stets befristeten Erlaubnis rechnen. Schließlich

haben Rundfunkunternehmen, denen nach Inkrafttreten

von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG eine rundfunkrechtliche Zulas-

sung erteilt wird und an denen sich später – auch mittelbar,

etwa über einen Zeitungsverlag – eine Partei beteiligt, mit

Widerruf der Zulassung nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 HPRG zu

rechnen, weil eine Zulassungsvoraussetzung nachträglich

entfällt.

bb) Der Ausschluss von Parteien im Privatrundfunk ist

jedoch gerechtfertigt, soweit sie bestimmenden Einfluss

auf Programmgestaltung oder Programminhalte neh-

men können.

In diesen Fällen ist der Ausschluss von Parteien zur Her-

stellung und Erhaltung der Meinungsvielfalt im Rund-

funk und zur Gewährleistung der Staatsfreiheit geeignet,

denn es bestehen Gefahren für die mit der Verwirklichung

der Rundfunkfreiheit verfolgten Ziele, vor allem für die

Staatsfreiheit des Rundfunks. (…)

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks ist auch

im Verhältnis zu den Parteien zu beachten (s. oben B. II.

2. c). Ein Verbot für Parteien, sich mit bestimmendem Ein-

fluss an privaten Rundfunkunternehmen zu beteiligen,

dient der Abwehr staatsnaher Einflussnahme auf die

inhaltliche Programmgestaltung. Der Gesetzgeber darf

nicht nur manifeste Gefahren unmittelbarer Lenkung

oder Maßregelung des Rundfunks abwehren, sondern

auch indirekte Einwirkungen, mit denen Einfluss auf das

Programm oder Druck auf die im Rundfunk Tätigen aus-

geübt werden kann (…). Parteien weisen verglichen mit

anderen gesellschaftlichen Kräften eine besondere Staats-

nähe auf. Sie können auch im Rundfunkbereich einen

Einfluss ausüben, der sich von einem als „staatlich“ in

Erscheinung tretenden Einfluss der Mehrheitsparteien

kaum unterscheiden lässt (…). Deshalb sind jedenfalls

diejenigen landesrechtlichen Regelungen von Verfas-

sungs wegen nicht zu beanstanden, nach denen politi-

sche Parteien, Wählervereinigungen und von ihnen wirt-

schaftlich abhängigen Unternehmen und Vereinigungen

eine Erlaubnis zum Betreiben von Privatrundfunk nicht

erteilt werden darf.

Auch die Antragsteller anerkennen die verfassungsrecht-

liche Zulässigkeit von Beteiligungsverboten, wenn sie

einen Verstoß von § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG nur insoweit

rügen, als die Regelung es verbietet, Unternehmen und

Vereinigungen eine Zulassung zur Veranstaltung privaten

Rundfunks zu erteilen, an denen politische Vereinigungen

oder Wählergruppen beteiligt sind, ohne auf sie unmittel-

bar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausü-

ben zu können.

cc) Allerdings steht es dem Gesetzgeber frei, in anderen

Fällen, in denen Parteien einen bestimmenden Einfluss

auf die Programmgestaltung oder auf Programminhalte

haben, die Zulassung zur Veranstaltung von Privatrund-

funk zu verwehren. Der Gesetzgeber ist von Verfassungs

wegen nicht gehalten, sich bei der Begrenzung der Betei-

ligungsmöglichkeiten der Parteien an Rundfunkunter-

nehmen auf das Verbot einer Beherrschung im Sinne von

§ 17 AktG zu beschränken. (…).

Der Gesetzgeber kann zum Beispiel Einwirkungsmöglich-

keiten auf die Unternehmensstrategie, die sich auch für

Minderheitsgesellschafter aus der Möglichkeit der Ausü-

bung von Informations- und Kontrollrechten, der Ableh-

nung von Beschlüssen, die der Zustimmung einer qualifi-

zierten Mehrheit bedürfen, der Möglichkeit zur Erhebung
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von Gesellschafterklagen (actio pro socio), der Anfech-

tung von Gesellschafterbeschlüssen, der Klage auf Auflö-

sung der Gesellschaft oder der Ankündigung des Austritts

mit dem dann entstehenden Abfindungsanspruch erge-

ben, ebenso berücksichtigen wie die Möglichkeit von

Stimmrechtsvereinbarungen der Gesellschafter oder

gesonderter gesellschaftsvertraglicher Regelungen, die

ebenfalls höhere Einflussmöglichkeiten eines bestimmten

Gesellschafters auf die Geschicke des betreffenden Unter-

nehmens vorsehen können.

Entscheidend ist nicht allein der nominale Anteil am

Kapital oder an Stimmrechten, sondern der tatsächliche

Einfluss auf die Programmgestaltung oder die Programm-

inhalte. Es obliegt dem Gesetzgeber, hierfür geeignete und

nachvollziehbare Kriterien zu normieren.

dd) (…)

c) Demgegenüber bedeutet das absolute Verbot für poli-

tische Parteien, sich an privaten Rundfunkveranstal-

tern zu beteiligen, keine zulässige gesetzgeberische Aus-

gestaltung der Rundfunkfreiheit. § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG

verstößt insoweit gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit Art. 21 GG.

Das absolute Beteiligungsverbot verfehlt die vom Gesetz-

geber herzustellende angemessene Zuordnung der ver-

schiedenen Rechtspositionen. Die für die politischen Par-

teien eintretenden Nachteile stehen auch bei Berücksich-

tigung der weitreichenden Ausgestaltungsermächtigung

des Gesetzgebers zum Maß der Förderung der mit der

Regelung verfolgten Ziele außer Verhältnis.

Das absolute Beteiligungsverbot ist keine angemessene

Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit. Diesem Verbot steht

keine angemessene Förderung der objektiv-rechtlichen

Ziele der Rundfunkfreiheit, namentlich der Gewährleistung

von Meinungsvielfalt und Staatsfreiheit des Rundfunks,

gegenüber. Parteien, Rundfunkunternehmen und Bewer-

ber um eine Zulassung sind in ihren rundfunkverfassungs-

rechtlichen Positionen in erheblichem Umfang betroffen.

Das Verbot jeglicher mittelbarer und unmittelbarer Beteili-

gung an privaten Rundfunkveranstaltern zwingt Parteien,

bei auch nur sehr geringfügiger Beteiligung ihre Anteile zu

veräußern, unabhängig davon, ob die Partei bei einer

geringfügigen Beteiligung überhaupt Einfluss auf das

jeweilige Rundfunkunternehmen ausüben könnte.

Die angegriffene Regelung berührt die politischen Par-

teien, die Anteile an Rundfunkunternehmen halten, auch

durch die von ihr hervorgerufenen, über die unmittelba-

ren Normwirkungen hinausgehenden Folgen in besonde-

rer Weise. Bei einer die Beteiligung von politischen Par-

teien an privaten Rundfunkunternehmen beschränken-

den Regelung ist zu berücksichtigen, dass insbesondere

die Partei der Antragsteller dem Auftrag, bei der politi-

schen Willensbildung mitzuwirken, traditionell durch

Beteiligungen an Presseunternehmen nachgekommen

ist. Solche Beteiligungen umfassen heute in aller Regel

auch mittelbare Beteiligungen an Rundfunkunterneh-

men. Unmittelbare Beteiligungen an Rundfunkunterneh-

men sind hingegen die Ausnahme. Ein vollständiger Aus-

schluss der Beteiligung von Parteien an Rundfunkunter-

nehmen führt deshalb dazu, dass diese Beteiligungen nur

in Verbindung mit Beteiligungen an Presseunternehmen

aufgegeben werden können. Dies beeinträchtigt die den

Parteien verfassungsrechtlich aufgegebene Mitwirkung

bei der öffentlichen Willensbildung über den unmittelba-

ren rundfunkrechtlichen Bereich hinaus, trifft sie in über-

kommenen Parteitraditionen und stellt auch aus diesem

Grund eine übermäßige Belastung dar.(…)

Rundfunkveranstalter und Bewerber mit Parteibeteili-

gung werden durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG ebenfalls in

ihrem Recht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG betroffen. Soweit

den Medienunternehmen und Zulassungsbewerbern der

Widerruf oder die Versagung der Zulassung droht, wird

ihnen die Möglichkeit zur Ausübung der Rundfunkfrei-

heit vollständig genommen und damit schwerwiegend

auf ihre rundfunkrechtliche Position eingewirkt. Das

Gewicht des Eingriffs erhöht sich dadurch, dass Versagen

und Widerruf der Zulassung schon an die mittelbare

Beteiligung von Parteien anknüpfen. (…)

Ein Beitrag des absoluten Beteiligungsverbotes zur Siche-

rung der Meinungsvielfalt und Verwirklichung der Staats-

freiheit in dem vom Bundesverfassungsgericht verstande-

nen Sinn ist kaum feststellbar und allenfalls äußerst

gering. Es ist weder von den am Verfahren Beteiligten vor-

getragen noch sonst ersichtlich, dass auch Minderheitsbe-

teiligungen ohne Möglichkeiten zu bestimmendem Ein-

fluss eine Gefährdung der Meinungsvielfalt im Rundfunk

bewirken könnten. (…)

d) Soweit von Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit von

Absprachen und die Schließung von Koalitionen auch bei

geringfügigen Beteiligungen als Rechtfertigung für ein

absolutes Verbot von Beteiligungen einer Partei an einem

privaten Rundfunkanbieter angesprochen wird, kann die-

ser Gefahr durch ein Gebot der Veröffentlichung aller

Beteiligungen entsprochen werden. (…)

III.

Da § 6 Abs. 2 Nr. 4 HPRG gegen die Rundfunkfreiheit ver-

stößt, bedarf es keiner Entscheidung mehr darüber, ob die

Regelung auch weitere Grundrechte verletzt (…).

IV.

(…) 

V.

Der Gesetzgeber ist gehalten, bis zum 30. Juni 2009 den

Verfassungsverstoß durch eine Neuregelung zu beheben.

C.

(…)




